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Zusatzbedingungen zu den Allgemeinen Bedingungen für die Fonds-
gebundene Rentenversicherung mit Garantieleistung als betriebliche 
Altersversorgung (Direktversicherung) 

(25F47, Stand 01/2025) 

In Ergänzung zu § 13 der Allgemeinen Bedingungen für die Fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantieleistung Pangaea 

Life bAV Invest (Direktversicherung) bzw. der Allgemeinen Bedingungen für die Fondsgebundene Rentenversicherung mit Garan-

tieleistung Fonds-Rente bAV Invest (Direktversicherung) (im Folgenden „Allgemeine Bedingungen“ genannt) haben Sie folgendes 

Recht: 

In Ihre Versicherung können vor Rentenzahlungsbeginn neben Zuzahlungen Bonuszahlungen aus dem angeschlossenen Bonus-

system geleistet werden. Diese Bonuszahlungen erhöhen die Leistungen Ihrer Versicherung. Eine Bonuszahlung muss mindestens 

50 EUR betragen. Die gesamten Bonuszahlungen eines Jahres dürfen nicht höher sein als der doppelte aktuell vereinbarte Jah-

resbeitrag. 

Nachdem die Bonuszahlungen bei uns eingegangen sind, werden sie jeweils zum nächsten Monatsersten Ihrer Versicherung gut-

gebracht. 

Bonuszahlungen sind keine Beiträge der betrieblichen Altersversorgung. Sie sind private Beiträge bzw. Zuzahlungen. Ebenso sind 

aus den Bonuszahlungen resultierende Leistungen keine Leistungen der betrieblichen Altersversorgung. Da jedoch für den Teil der 

Bonuszahlungen der Arbeitgeber Versicherungsnehmer ist, werden daraus resultierende Leistungen in der Kranken- und Pflege-

versicherung als Versorgungsbezüge nach § 229 SGB V verbeitragt. 

§ 13  Absatz 1 der Allgemeinen Bedingungen findet auf Bonuszahlungen keine Anwendung. Alle übrigen Bestimmungen der Allge-

meinen Bedingungen gelten insbesondere auch für Bonuszahlungen bzw. die aus den Bonuszahlungen resultierenden Leistungen 

unverändert. 


